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Basel, 18. Januar 2022 
 
Regierungsratsbeschluss vom 18. Januar 2022 
 
Bundesgesetz über die Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft SIFEM AG: Stellungnahme 
des Kantons Basel-Stadt 
 

Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Mit Schreiben vom 13. Oktober 2021 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zum Bun-
desgesetz über die Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft SIFEM AG zugestellt. Wir danken 
Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

1. Grundsätzliche Einschätzung 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt begrüsst die Vorlage. Er erachtet die Entwicklungsfi-
nanzierungsgesellschaft SIFEM als sinnvolle Ergänzung zur klassischen Entwicklungszusam-
menarbeit. Die bisherigen rechtlichen Grundlagen auf Verordnungsstufe genügen aus heutiger 
Sicht den Anforderungen des Legalitätsprinzips und der Grundsätze der Corporate Governance 
des Bundes nicht mehr. Mit dem SIFEM-Gesetz soll eine rechtliche Grundlage auf Gesetzesstufe 
geschaffen werden, ohne inhaltliche Anpassungen, aber mit verschiedenen Klarstellungen und 
Verdeutlichungen.  

2. Einzelne Änderungsvorschläge 

Wir schlagen vor, im Zweckartikel (Art. 3) explizit auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen (UN), internationale Arbeitsnormen, den Schutz des Klimas und der Biodiver-
sität hinzuweisen. Die Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft SIFEM soll dazu beitragen, diese 
Ziele zu erreichen.  
 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass Art. 1 Abs. 1 lit. b VE-SIFEM-Gesetz ohne Verlängerung 
des dort genannten Bundesgesetzes vom 30. September 2016 über die Zusammenarbeit mit den 
Staaten Osteuropas (Ost-Gesetz, SR 974.1) voraussichtlich nur kurz oder gar nicht zum Tragen 
kommen kann, da die Geltung dieses Gesetzes derzeit auf den 31. Dezember 2024 befristet ist 
(Art. 20 Abs. 3 Ost-Gesetz). 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Beat Jans  Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Regierungspräsident Staatsschreiberin 
 


	1. Grundsätzliche Einschätzung
	2. Einzelne Änderungsvorschläge

